
487 Straftaten gegen die staatliche Ordnung

Zur Verwirklichung des Rechts der Bür
ger, ihre Interessen durch gemeinsames 
Handeln in Vereinigungen entsprechend 
den Grundsätzen und Zielen der Verfas
sung (Art. 29) wahrzunehmen, bedürfen 
Vereinigungen zur Ausübung ihrer Tätig
keit der staatlichen Anerkennung (vgl. VO 
über die Gründung und die Tätigkeit von 
Vereinigungen vom 6.11. 1975, GBl. I 1975 
Nr. 44, S. 723).

1. § 218 dient dem strafrechtlichen Schutz 
sowohl vor nicht zugelassenen organisierten 
Personenzusammenschlüssen, die sich eine 
gesetzwidrige Tätigkeit zum Ziele gesetzt 
haben, als auch vor Ausnutzung eines le
galen Zusammenschlusses zu gesetzwidri
ger Tätigkeit.

2. Strafbar ist nach Abs. 1 jede auf die 
Bildung oder Gründung einer Vereinigung, 
Organisation oder eines sonstigen Zusam
menschlusses von Personen gerichtete Tä
tigkeit, die Zugehörigkeit dazu, sowie die 
Förderung oder Unterstützung eines Per
sonenzusammenschlusses, wenn sie darauf 
gerichtet sind, gesetzwidrige Ziele zu ver
folgen.
Der Tatbestand umfaßt auch die Gründung, 
Unterstützung, Förderung und die Tätig
keit bezogen auf eine legale Vereinigung 
oder Organisation, sofern sie zur indivi
duellen oder gemeinschaftlichen gesetzwid
rigen Tätigkeit ausgenutzt wird oder aus
genutzt werden soll. 3

3. Eine Vereinigung ist der Zusammen
schluß mehrerer Personen für einen mehr 
oder weniger langen Zeitraum und zur 
Realisierung bestimmter Ziele. Die Orga
nisation zeichnet sich durch straffere For-
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men der Leitung und des arbeitsteilig or
ganisierten Handelns aus. Sonstige Zusam
menschlüsse von Personen sind vor allem 
lose, zeitweilige, ohne festere Organisa
tionsformen gebildete Zusammenschlüsse.

4. Das Bilden oder Gründen einer Ver
einigung oder Organisation bedeutet, sie 
mit vorgesehenem Ziel unmittelbar herzu
stellen. Herbeiführen eines Zusammen
schlusses umfaßt Aktivitäten, die darauf 
gerichtet sind, vor allem durch die Her
ausbildung von Motiven Ursachen für das 
Entstehen zu setzen. Das Tätigwerden in 
einem Zusammenschluß setzt eine Einglie
derung voraus. Wer den Zusammenschluß 
fördert oder in sonstiger Weise unterstützt, 
gehört ihm selbst nicht an, unterstützt ihn 
aber insbesondere durch materielle Zu
wendungen oder ideelle Förderung.

5. Alle Begehungsweisen des Abs. 1 set
zen Vorsatz voraus, der die Verfolgung ge
setzwidriger — insbesondere strafgesetz- 
widriger — Ziele einschließt.

6. Rädelsführer ist, wer die auf die Ver
folgung gesetzwidriger Tätigkeit gerichte
ten Aktivitäten zur Herbeiführung und 
zuni Zusammenhalt eines Personenzusam
menschlusses lenkt.

7. Die Abgrenzung zu § 107 ergibt sich 
aus der Zielstellung des Täters. Eine Ver
folgung als Ordnungswidrigkeit ist mög
lich, wenn eine unbefugte Gründung oder 
Förderung der Tätigkeit von Vereinigun
gen ohne darüber hinausgehende gesetz
widrige Ziele erfolgt (vgl. § 16 der VO über 
die Gründung und Tätigkeit von Vereini
gungen vom 6. 11. 1975).
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Ungesetzliche Verbindungsaufnahme 1

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen oder Personen, die sich eine gegen die staat
liche Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik gerichtete Tätigkeit zum Ziele 
setzen, in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung tritt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.
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